
Was ist nach Eintritt eines Schadenfalls zu beachten?  

Merkblatt Punkt 14 

14.1. Bei Schäden durch Feuer, Explosion oder Einbruch-Diebstahl ist 
unverzüglich Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle zu 
erstatten.  

14.2. Bei Einbruch-Diebstahlschäden ist darüber hinaus der Polizei 
umgehend eine Aufstellung der entwendeten Sachen einzureichen.  

14.3. Brandschäden sind zusätzlich sofort an Ihre betreuende LVM 
Versicherungsagentur oder direkt an die LVM Versicherung a.G. 
Münster zu melden, da gegebenenfalls eine Besichtigung erforderlich 
ist.  

14.4. Eine Schadenanzeige (beim Verein/Verband erhältlich) ist 
vollständig auszufüllen. Es sind alle Unterlagen beizufügen, die als 
Nachweis zur Höhe des Schadens erforderlich sind 
(Anschaffungsrechnungen/Quittungen beschädigter/gestohlener 
Gegenstände, Reparaturkostenbelege). Bei unvollständig ausgefüllten 
bzw. unleserlichen Formularen kann sich die Bearbeitung wegen der 
dann erforderlichen Rückfragen verzögern.  

14.5. Die ausgefüllte Schadenanzeige mit Anlagen ist unverzüglich 
über den Verein dem Stadtverband einzureichen, welcher die 
Schadenanzeige mit Bestätigungsvermerk an die betreuende LVM 
Versicherungsagentur weiterleitet.  

14.6. Bei Ersatz- oder Wiederherstellungskosten von mehr als € 500,-- 
sind vorab die Weisungen des Versicherers über die betreuende LVM 
Versicherungsagentur oder direkt bei der LVM Versicherung a.G. 
Münster einzuholen. 


